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„Aber neine böſen Neigungen und eéfahren ſind zu groß ich
werde beim beſten En nicht Meiſter über ſie“ Zunächſt mo ich
Dich darauf hinweiſen Was ag Du denn Laien der Dir

Beichtſtuhl auf Deine Mahnung zur Beſſerung obige Antwort gibt
Das ſage Dir nur ſelbſt Wie viele rieſter gibt * und hat ES gegeben
die el ſchwerere Verſuchungen en die Heiligen enedie
Franciscus die ſich Dornen wälzten a.) und weit größere
Ge ahren hatten nd ſie überwanden mit Gottes Und leſe
Hilfe Gottes iſt Dir 10 garantiert Du würdeſt den Glauben
und die Hoffnung ſündigen wenn Du daran zweifeln wollteſt Alſo
weg mit der Schwachgläubigkeit Kleinmüthigkeit und Vertrauensloſigkeit
die überhaupt und gerade bei Prieſtern oft Eln aupthindernis raſcher
und kräftiger Selbſtheiligung, freudigen und energiſchen Wirkens iſt
Schau nicht ſo viel auf Dich und Deine Armſeligkeit nd viel mehr
auf Den der Dich ja ſo unendlich e. Dir ſo unausſprechlich nahe
täglich Dir ommt und ſich und eine Verdienſte Dir ſozuſagen
zur Verfügung ſtellt und dem ‘es 10 Ern Leichtes iſt Dir auch
den ſchwierigſten agen helfen der ſeinen 0  eln und ihnen
allen rieſtern und Dir die orte zurief OI  1Ie VICI
mundum 6

Das Bundſchreiben „Rerum novarum“ und eine
Zittenlehren

Von Auguſtin Lehmkuhl 8 rofeſſor Iu xraeten (Holland)
IV Die Verbindlichkeit der Verträge.

Der Thomas von quin ſagt ſeiner ˙ Summe II
A,  A, art „Völkerrechtliche Giltigkeit haben diejenigen Beſtimmungen
und Einrichtungen we vom natürlichen E nach Art einfacher
Folgerungen Qus feſtſtehenden Grundſätzen abgeleitet werden
leiten ſich Kau und Verkauf und ähnliche 0  en von der natur⸗
gemäßen Beſtimmung des enſchen zUum geſelligen Leben ab, welches
n unmögli würde“. Dieſe Drte gelten von dem Austauſch
der verſchiedenen Uter oder Leiſtungen allgemeinen, mag Ware

Ware Wert Wert Leiſtung und Arbeit gegen Wert
oder Gegenleiſtung oder Wie mmimi ausgetau werden. Der Be⸗
dürfniſſe des Menſchen ſind ſo viele und ſo verſchiedene, der Eſt
und die Schaffenskraft der Einzelnen ſo mannigfach, daſs der une
erſetzen muſs und rſetzen kann, was dem Andern mangelt, daſs
jedoch keiner aller Beihilfe der Andern entbehren kann. Der Weg aber,
auf welchem dieſe wechſelſeitige Hilfe zur Ausführung ommt, muſs

der ege der des Austauſches und de gegenſeitigen Ueber⸗

Vergl. Quartalſchrift W  ahrgang 1893 Heft, S ——  N. Jahrgang 1892,
IIIL. Heft, 513 IV



— 29 —
einkommens ſein, h der Weg des Vertrages. Keiner kann fordern,
daſs ern Anderer ſich eines Eigenthums oder eines Nutzens begebe,
ohne daſs EL ſelber eine ihm mögliche Gegenleiſtung dieſem Andern
biete; onſt wird das wirtſchaftliche und Ociale Gleichgewicht geſtört.
Der Vertrag beſtimmt nun des Nähern die wechſelſeitigen Leiſtungen
In der Weiſe, daſs das Gleichgewicht mögli vollkommen gewahrt
bleibe Wenigſtens ieg ſolches Iu der ſicht des Vertrages nd
Im Begriffe der Gerechtigkeit desſelben

Leo III ſpri in ſeinem Rundſchreiben nur U.  ber den Arbeits⸗
vertrag und über mehrere Punkte, deren Verwirklichung oder Ver⸗
letzung enſelben als gerecht oder als ungere erſcheinen laſſen.Bevor wir auf dieſe Punkte naäher eingehen, dürfte eS gut ſein, einigeBemerkungen *  ber den Vertrag Im allgemeinen vorauszuſchicken.Ganz allgemein gehalten läſst ſich der Vertrag definieren als
die beiderſeitige Uebereinkunft U  41  ber irgend welche Leiſtung. Wie ich
aus der Entwicklung dieſer Begriffserklärung ergibt, gehören zumVertrage alſo drei inge Die vertragſchließenden Perſonen, welchefähig ſind, über ſich über ihre Handlungen oder Beſitzungen
u verfügen. Die wirkliche Uebereinkunft oder beiderſeitige Zuſtimmung bezüglich ein und esſelben Gegenſtandes. Eben dieſerGegenſtand des Vertrages oder die Leiſtungen, auf E wechſel⸗ſeitiges echt und wechſelſeitige Pflicht durch den Vertrag eintritt
E und Pflicht 'ſt olge des Vertrages. Natürlich iſt eS für alle
Vertragſchließende von der größten Wichtigkeit, eſe gegenſeitige PflichtOder Verpflichtung nach Umfang und 1 erfaſſen Weil
ſie olge des Vertrages iſt, ſo ſetzt ſie das Vorhandenſein und das
untadelhafte Vorhandenſein der drei angegebenen Dinge, durchder Vertrag weſentlich bedingt iſt, voraus

Zuerſt müſſen vertragsfähige Perſonen Angenommenwerden. Ein diesbezüglicher Mangel würde einen Mangel In der
vertragsmäßigen Verpflichtung Wer nicht vertragsfähig iſt,kann einen rechtsgiltigen, Recht und Pflicht erzeugenden Vertragnicht abſchließen Nun gibt eS aher vertragsunfähige Perſonen n
verſchiedener Weiſe, nämlich ſo

L, die eS von Natur aAus ſind, oder
ſolche, durch poſitive Geſetze dazu gemacht ſind Von Qtur QAus
vertragsunfähig ſind diejenigen, welche den hinlänglichen ernunft⸗
gebrauch nicht beſitzen oder ber den vorliegenden Gegenſtand In keiner
Weiſe urtheilen vermögen. Da jedo der Vernunftgebrau und
die Urtheilsfähigkeit I mit einem Schlage ommt, ondern all⸗
mählich ſich ausbildet, auch trotz der abſoluten Urtheilsfähigkeit dochnoch ange ein tück von Unerfahrenheit und Unreife des *  eldas ſelbſtändige Handeln 3u erſchweren Eg nd deſſen Ergebnis
nuUur Ungunſten des Handelnden gar äufig ablenken würde; ſo
hat mit Recht die ſtaatliche Geſetzgebung die bürgerliche Selbſtändigkeit
zum Abſchluſ von Verträgen an ein vorgerückteres Alter geknüpnd die noch nicht „großjährigen“ Familienmitglieder für rechtsgiltige
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Handlungen an die Zuſtimmung des Vaters oder deſſen geknüpft,
der die väterliche Gewalt auszuüben hat iſt dies eine Beſchränkung
der reiheit, welche aber In der That ein hu derſelben miſs⸗
bräuchlichen ingri eines Dritten iſt und vom allgemeinen Wohl
erheiſcht Ird So wie die Minderjährigkeit den Grund abgibt, die
Selbſtändigkeit Im Handel und Verkehr 3u beſchränken, ſo gibt ES
auch noch andere Verhältniſſe, welche In ähnlicher Weiſe eine ſolcheBeſchränkung räthlich erſcheinen laſſen Es muſs der öffentlichenAutorität das E eingeräumt werden, etwaige derartigeGeſetzesbeſtimmungen abgeſchloſſene erträge und Rechtsgeſchäfte als
ungiltig oder anfechtbar behandeln laſſen. Daſs dieſe hier aun⸗
gedeuteten efugniſſe und Rechtsbeſchränkungen auch thren Reflex
verfen können auf den Arbeitsvertrag, iſt klar; bei der großen aſſeder unſelbſtändigen Arbeitskräfte iſt eine diesbezügliche ſtaatliche
egelung von eingreifendem Belang und großer Tragweite.

Nach den vertragſchließenden Perſonen muſs al weites oment
eines jeden Vertrages die irkliche von eiden Seiten erforderliche
Zuſtimmung In Betracht gezogen werden. Sie ſetzt Kenntnis und
Einſicht In den Gegenſtand des Vertrages und Freiwilligkeit in der
Annahme desſelben voraus Was dieſe Kenntnis und Freiwilligkeit
weſentlich beeinträchtigt, beeinträchtigt auch die Giltigkeit der 9e·
machten Zuſage Eine irrthümli gemachte, zuma eine durch Ueher⸗
liſtung herbeigeführte, Owie eine erzwungene Zuſage hat keine rechts⸗verbindliche 1 ſie iſt entweder von vorneherein hinfällig oder
kann nach Gutdünken des Beeinträchtigten rückgängig gemacht werden.
Das iſt eine Forderung der natürlichen Gerechtigkeit 0  0 als
auch des durch poſitive Geſetze normierten Rechtes. Wie weit dieſesMoment beim Arbeitsvertrag thatſächlich 3u berückſichtigen iſt, wird
ſich Uunten herausſtellen.

Das dritte Im gewiſſen Sinne hauptſächlichſte Moment iſt der Ve 4
r ſtan auf den die beiderſeitige Uebereinkunft gerichtet iſtDamit nun über einen Gegenſtand eine rechtsverbindliche Uebereinkunft
zuſtande fkommen könne, muſs der Gegenſtand ein möglicher ſein, ein
gerechter und überhaupt ittlich erlaubter ſein, und Eenn für den Vertrag⸗
ſchließenden verfügbarer ſein Er muſs in möglicher ſein; denn auf
Unmögliches kann eine ernſte ſage ſich nicht richten. Er muſsaber nicht nur Ein abſolut möglicher, ſondern auch ein ſittlich mög⸗er ſein, nicht die Forderung der Gerechtigkeit oder
des Sittengeſetzes überhaupt verſtoßen; denn 3u E was der
Gerechtigkeit bder dem Sittengeſetze überhaupt zuwider iſt, kann
niemand In Wahrheit eine Verbindlichkeit eingehen. Es muſs ein
für den Vertragſchließenden verfügbarer ſein, widrigenfalls würde
dieſer ſich Eein Recht anmaßen, welches ETL nicht beſitzt und auf
einen andern übertragen wollen, deſſen Rechtsträger ſelbernicht
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Alle  U dies gilt für jede Art von Verträgen. Bei den beider⸗
ſeitigen Verträgen aber, bei welchen nicht der einſeitige Vortheil
der einen der vertragſchließenden arteien beabſichtigt wird, ſondern
der Ausgleich zwiſchen Leiſtung und Gegenleiſtung, der der Ver—
ſchiedenhei der Intereſſen und dem beiderſeitigen Nutzen dienen ſoll
omm als wi  ige oment eben die richtige Norm jene
Ausgleiches In Betracht, mit anderen orten der Maßſtab und die
Innehaltung der ausgleichenden Gerechtigkeit.

Hier drängt ſich vor allem die rage auf, ob die 0 frei⸗
willige Uebereinkunft den Maßſtab abgibt, nach velchem Gerechtigkeit
und Ungerechtigkeit bemeſſen wird, oder ob außer der freiwilligen
Uebereinkunft andere Momente maßgebend ſind, die Forderungen
der Gerechtigkeit beſtimmen. zürde die Uebereinkunft eine allſeitig
freie ſein, frei von jeder Unkenntnis und jedem Irrthum betreffs
des Gegenſtandes, frei von jedem moraliſchen rù oder einer 3u
beſeitigenden 0  age ˙o würde gerade ſie als die unmittelbare Norm
der Gerechtigkeitswahrung oder Gerechtigkeitsverletzung infa  in
chen ſein. Selbſt enn ES ſich enn übermäßig ohe Hinauf
ſchrauben des Wertanſatzes der einen eiſtung oder Um eln übermäßig
tiefes Hinabdrücken bei der Wertung der andern, der Gegenleiſtung,
andeln würde, ſo önnte man doch einer ſolchen Uebereinkunft die
Qte der Ungerechtigkeit nicht eilegen nach dem Grundſatze: Scienti
t VOlenti fit injuria 8 wäre kein ollkom II enel Austauſch
oder Ausgleich, aber die ausgleichende Gerechtigkeit würde nicht
verletzt. Statt des Austauſches läge eine theilweiſe enkung oder
unentgeltliche eiſtung vor; dieſe iſt nur nach den Regeln der Schenk⸗
befugnis und der Freiwilligkeit der enkung zu beurtheilen.

Anders jedo geſtaltet ſich die Sache, enn nicht die volle
Freiwilligkeit oder iellei gar nicht d Abſicht einer unentgeltlichen
eiſtung vorliegt, alſo mit anderen Worten die Abſicht auf
gerechten Usglei zutage Ei Dann kann nicht von der beiderſeitig
abgeſchloſſenen Uebereinkunft ſofort auf Gerechtigkeit geſchloſſen werden;
eS kann Unkenntnis und V  rrthum, eS kann othlage auf der einen,
ruck und Ausbeutung auf der anderen Ette dageweſen ſein und
die Wage der Gerechtigkeit aus dem Gleichgewicht gebracht aben
Lre  Eu lusglei beſagt eben die Gleichwertigkeit der Leiſtung und
Gegenleiſtung. Doch das ührt uns auf die dornige vom Wert und
gleichem Wert, oder mit anderen Worten auf die rage, durch was
der Lei der 0  en eſtimm werde. Zwar en man beim Ausdruck
Lei Iim eigentlichen Sinne unächſt au und erkauf. Doch
der Kaufvertrag kann als Repräſentan aller erträge angeſehen
werden, bei denen ‘S auf Usglei der eiſtung und Gegenleiſtung
ankommt. Dieſe bei ihm In der glatteſten und leichteſten Weiſe
0 bei den anderen Verträgen aber In analoger Weiſe und durch
ähnliche wechſelſeitige Abſchätzung. Wir nennen die rage eire dornige,
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nicht al ob ſie an ſich theoretiſch ſo verwickelt wäre, ondern weil
ſie in der Neuzeit durch ſocialiſtiſche Anſchauungen etrübt worden iſt

Es iſt gebräuchlich geworden, Gebrauchswert ud auſchwer
3u unterſcheiden. aſs bei der rage über gerechten Austauſch ehen
der auſchwer In Betracht ommt, iſt elbſtverſtändlich. Der e·
läufigere Ausdruck für Tauſchwert iſt rei Unter dieſem Ausdrucke
behandeln alle Theologen, we über erträge, peciell U  3  ber Kauf
und Verkau ſich verbreiten, die rage 3  ber die Veränderlichkeit nd
gerechte Höhe des Tauſchwertes. Sie unterſcheiden einen conventionellen,
einen geſetzlichen und einen vulgären ret Rein Conventionellen rel
bei deſſen gerechter Höhe bloß die Leie Uebereinkunft maßgebend ſei,
laſſen ſie außer bei Subhaſtationen nuLr für die Fälle zu, weder
eln geſetzlicher, noch vulgärer oder ortsüblicher Lei vorliegt; der
geſetzliche Ler hat eine ganz beſtimmte Höhe, E in der
ege Qus Gerechtigkeitspflicht eingehalten werden muſs; der vulgäre
oder ortsübliche rer läſst eine gewiſſe Schwankung zu, ſo daſs
innerhalb dieſer weder der höchſte noch der niedrigſte Lei aus ſich

die Gerechtigkeit er  b die freie Uebereinkunft iſt, jedoch
nur innerhalb der angedeuteten Grenze, der beſtimmende Factor
des gerechten Preiſes

Die Frage, die * ſich hier vornehmlich handelt, wenn nan
nach der Beſtimmung des Tauſchwertes oder Preiſes ragt, iſt ieſe,
welches die Momente ſeien, durch der ortsübliche Preis be⸗
ſtimmt werde Da jedoch, wie chon geſagt wurde, der ortsübliche ret
Schwankungen zuläſst, und weitere oder engere Schwingungen,
* nachdem * ſich um Uxus⸗ oder um Bedürfnis⸗Gegenſtände handelt,
ſo kann ES ſich ilin den Einfluſs auf die Preisbeſtimmung, nicht

genaue Beſtimmung andeln. Alle aben ‘eS bisher als ſe
verſtändlich angeſehen, daſs auf die Preisbeſtimmung folgende Momente
einwirken: Die üte der Sache E rot bezahlt theurer,
als ſchlechtes; die Seltenheit der ache iſt viel Obſt gewachſen,
ſo iſt der Centner gleichen Obſtes billiger, als enn wenig gewa  en iſt;
3 da Steigen der rage oder des Angebotes: bei ſteigender
achfrage hält ſich der Verkäufer höchſten reis, bei ſteigendem
ngebo drückt der Käufer den Let niedriger; die Steigerung
In den Herſtellungskoſten: werden dieſe allgemein größer, dann nde
ſich kein Verkäufer mehr, der zum früheren Preiſe die ache iefern
würde. lle dieſe Momente wirken ern auf den Lei die un-
mittelbare Beſtimmung jedoch erfolgt nach der allgemein herrſchenden
Schätzung, bei welcher bald das eine, bald das andere der genannten
omente zum volleren Ur  ru Omm

Das Geſagte gilt, wie chon oben bemerkt, und für die
Feſtſetzung des Warenpreiſes beim Kauf Analog iſt E auch An-
wendbar auf die ohnhohe für geleiſteten Dienſt oder geleiſtete Arbeit,
wiewohl mit einer Im päpſtlichen Rundſchreiben weiſe gemachten
auſel die ogleich zur Beſprechung kommen ſoll Daſs unmittelbar
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auch hier beim ohne die ortsübliche Ohe maßgebend ſei, 3u
erkennen, ob der ausgleichenden Gerechtigkeit Genüge geleiſtet ſeioder nicht, ieg offenbar den Entſcheidungen Innocenz XI zugrunde,
die ezügli eines für zu niedrig gehaltenen Salars erlaſſen hat
Dieſer hat die Theſe verworfen (von den verworfenen
Theſen die —3.0 „Die Kne te oder Mägde de Hauſes können
ihren Herrſchaften heimlich etwas entwenden auf run der eigenen
Schadloshaltung, ſie afür halten, daſs die von ihnen geleiſteteArbeit mehr ert iſt als der Lohn, den ſie empfangen“. Wiewohl
eS nicht verworfen wird, daſs ein Fall vorkommen könne, In emein Dienſtbote u einer ſolchen geheimen Schadloshaltung berechtigt
Are: ſo iſt dieſelbe doch laut Verwerfung jener Eſe nicht allgemeintatthaft, bloß des halb, eil der Dienſtbote glaubt, ſeine Arbeit ſeinicht genügend bezahlt. ekommt ETL den ortsüblichen Lohn, oder
iſt EV, nicht nothgedrungen, ſelbſt auf einen kargeren Lohn eingegangen,oder Aus Mitleid aufgenommen, zuma enn der errſcha der Dienſtnicht Oher gilt dann iſt durch Zahlung des vertragsmäßigen Lohnesdie Gerechtigkeit erfüllt; einen weiteren Recht

8

anſpru hat der Dienſt⸗bote nicht Doch iſt Es, falls nicht beſondere Gründe die HerrſchaftHerabdrücken des Lohnes berechtigten, immerhin Forderung der
Gerechtigkeit, daſs derſelbe die ortsübliche Höhe erreicht; onſt würde
die nothgedrungene Einwilligung des Bedienten u geringeren Lohnihm das Anrecht auf einen gewiſſen Erſatz nicht rauben. geht da
mit der Ohnhöhe wie mit dem Warenpreis. Trotz gewiſſer Schwank⸗
Ungen innerhalb der Grenzen der Gerechtigkeit iſt dennoch die Feſtſtellung der gerechten Höhe nicht öllig In da ſubjective Belieben
der Einzelnen 3u verlegen. Es kann nach oben und nach Unten eine
Verletzung der Gerechtigkeit vorkommen. E. S feſt, daſs eine
derartige Ungerechtigkeit In der Feſtſtellung des Preiſes oder des
Lohnes vorliegt, dann iſt derjenige, der davon betroffen wird, zuLlEinhaltung der vertragsmäßigen Höhe nicht gehalten. Er hat Erſatzauf Entſchädigung; der Vertrag bedarf für die Zukunft einer Correctur.

Die Regelung de Arbeitsvertrages bewegt heutzutage einen
großen El der Welt und hält ſie in annung. Nicht bloß was
über den gerechten Ausgleich bei den Contracten Im allgemeinenemerkt wurde, ſondern vieles andere von dem Geſagten iſt von
nicht geringer Bedeutung, enn eS auf ihn angewendet wird Be⸗
trachten wir den Arbeitsvertrag zunächſt Iim Lichte der päpſtlichenOrte Leos III Der heilige Qater 0 von der dem Tbeiter

gewährenden Ruhe und Arbeitsmäßigung geſprochen. Zuerſthieß * vom moraliſchen Standpunkte Qaus betreffs der Sonntagsruhe:„Keine Gewalt darf ſich ungeſtraft der Urde des Menſchen ver⸗
reifen, da doch ott ſelbſt wie die heilige Schrift ſagt, „mit großerAchtung““ über ihn verfügt; keine Gewalt darf ihn auf dem Wegechriſtlicher und Tugend, der ihn zum ewigen Leben Iim Himmelühren ſoll, zurückhalten. d der Menſch beſitzt nicht einmal ſelbf
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die Vollmacht, auf die iezu nöthige reihei Verzicht zu leiſten und
ſich der E  E die eine Natur verlangt, zu begeben; denn nicht

Befugniſſe, die In ſeinem Elteben ſtehen, handelt C8 ſich ſondern
—um unabweisliche, U  ber alles heilig haltende Pflichten gegen ott
Hiemit iſt die Grundlage der pflichtmäßigen Sonntags⸗ und eſtruhe
egeben  10 Weiterhin verbreitete EL ſich dann über die iſch noth⸗
wendige Uhe, damit eS nicht zur übermäßigen Anſtrengung der
Arbeitskräfte, umal der jugendlichen und weiblichen Tbeiter, komme:
„Die Gerechtigkeit und die Menſchlichkeit erheben Einſprache gegen
Arbeitsforderungen von ſolcher Höhe daſ

L der Körper unterliegt und
der El ſich abſtumpft“. Nach Kennzeichnung dieſer doppelten Ruhe,
Oder dieſer doppelten Elte der Ruhe von der Arbeit chließt Leo
den Abſchnitt mit den beachtenswerten orten „Bei jeder Ver⸗
bindlichkeit, die wiſchen Arbeitgebern und Arbeitern eingegangen
wird, iſt ausdrücklich oder ſtillſchweigend die Bedingung vorhanden,
daſs die oben genannte doppelte Art von Ruhe dem Arbeiter ge⸗
ſichert ſei Eine Vereinbarung ohne dieſe Bedingung Are ſittlich
nicht zuläſſig, weil das Preisgeben von en gegen ott und
gegen ſich ſelbſt von Niemand gefordert und von Niemand bewilligt
werden kann.

Alſo ittlich unzuläſſig, und rechtlich unverbindlich iſt die Seite
des Arbeitsvertrages, we N etteh zur Sonntagsarbeit an-

halten wo  E, 0 nicht Ctwa beſonderer mſtände halber gewiſſe
Arbeiten 3u gewiſſen Zeiten eine Nothwendigkeit wären), oder we
ihm ſelbſt bei etwaigen nothwendigen Arbeiten gottgeweihten agen,
wenn eben möglich, nicht wenigſtens die Zeit zum pflichtgemäßen
Gottesdienſte leße Alſo 1  Ich unzuläſſig und echtlich unverbindlich
iſt die Bedingung eines Arbeitsvertrages, den Arbeiter zu einer
übermäßigen Arbeit anſtrengen wo Wenn In Ausnahmsfällen eine
einmalige bis zur Erſchöpfung gehende Anſtrengung ſtattfinden mag,
ſo kann ein räftiger Arbeiter das ohne viele Mühe wieder einbringen;
aber eine anhaltende Ueberanſtrengung wäre eine Ausbeutung der
Arbeitskraft, we den Menſchen vor der Zeit erſchöpfte, eS wäre
ein Eingriff in Geſundheit und Leben, welcher weder einem remden,
noch der eigenen Perſon gegenüber tatthaft iſt

Wir agten nicht bloß „ſittlich unzuläſſig“,

1⁴ ſondern fügten hinzu
„rechtlich unverbindlich“. Mit vollemE Es iſt dies die elementärſte
Folgerung Aus der ſittlichen Unzuläſſigkeit. Der heilige Vater Oal
neint dem Arbeitgeber das E jene Vertragsbedingungen ordern,
welche gegen die pflichtmäßige Sonntagsruhe oder gegen die pflicht
näßige orge für Leh  8 und Geſundheit verſtoßen, und dem Ar
beiter verneint e das Recht, auf dieſe Bedingungen einzugehen.
Qaus doppeltem Grunde fehlte einem auf ſolchen unſittlichen Grund⸗
lagen ruhenden ertrage die verpflichtende Kraft Es mag ſein, daſs
der Arbeiter, Urch die Noth gedrängt, leichter ſich ügen kann, ohne
vor ott und dem ewiſſen eine auf ſich 3u laden; denn
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die Gefährdung für Geſundheit und (ben ird elten ſo acut und
hochgradig ſein, und von den irchli gebotenen beſtimmten gottes⸗
dienſtlichen Uebungen kann große Noth ihn entſchuldigen. Allein nicht
⁰ iſt der Arbeitgeber entſchuldbar. Und auch Seiten de Ar
eiters iſt Es, enn auch oft zuläſſig, doch nicht Pflicht, ſich dem
Unberechtigten Anſinnen des Arbeitgebers 3u ügen I* alſo vom
etztern Iun beſagter Weiſe licht und Recht verletzt, ſo legt EL eben
dadurch den Arbeitern eine Waffe In die Hand, die ſie, auch gegen⸗
ſeitig vereint, ihn kehren können. VA, die Arbeiter können
nicht bloß, ſondern, wenn der Erfolg geſicher iſt, müſsten ſie ſe
auch gegenſeitig vereint, mit der entſchiedenen Forderung auftreten,
jene Sittlichkeit und Recht verſtoßenden Vertragsbedingungen
abzuändern; „denn die Preisgabe von Pflichten ott und

ſich ſelbſt kann von Niemand zugeſtanden werden“. Bei einem
Vertrage, dem die nothwendige Rückſichtsnahme auf die Ott ſchuldige
Verehrung und auf die pflichtmäßige orge für eben und Geſundheit
ehlte, mangelten gerade all jene Eigenſchaften, 4 wir oben dem
Vertragsgegenſtande als nöthig beilegen muſsten. Es mangelt die
Eigenſchaft, daſs der Gegenſtand enn gere  2 ſein müſſe; denn
eLr ſchließt eine Rechtsverletzung die Tbeiter In ſich, E.
die heiligſten Uter antaſtet. Es mangelt die igenſ

ft, daſs der
Gegenſtand überhaupt ein ittlich erlaubter ſei; eS W90 nämlich
3u dem 1  Ich Unerlaubten, welches in der erwähnten Rechts
verletzung des Arbeiters iegt, noch eine weitere Verletzung der ſitt
en Ordnung Eln durch Verweigerung der ott ſchuldigen Ver
ehrung, durch Störung der öffentlichen Ruhe und durch öffentlichesAergernis, das nicht ſelten gegeben ird mangelt endlich die
Eigenſchaft der erfü arkeit U  ber den Vertragsgegenſtand; denn
weder ber Leben und Geſundhei kann der Men verfügen, inſofern

dieſe perſönlichen Güter ohne 0 großer, augenblicklicher GefahrOder beträchtlicher Verkürzung ausſetzt, noch auch ber die ſeinem
9⁰

en errn gegenüber pflichtſchuldigen Uebungen der Verehrungund des Gottesdienſtes.

Leo ILII verfolgt dann einen weiteren un den der Inne  2
haltung der ausgleichenden Gerechtigkeit bei der Gegenleiſtung fürdie geleiſtete oder 3u leiſtenden Arbeit, mit andern orten, Dle weit
die ohnhöhe die Gerechtigkeit und damit die Weſenheit des Tbeits
vertrages berühre Wir etzen den diesbezüglichen Abſchnittde. Rundſchreibens Rerum hieher: „Wir berühren im
Anſchluſſe hieran eine Frage von ſehr großer Wichtigkeit, bei welcherviel auf richtiges Verſtändnis ankommt, damit nicht nach der einenoder nach der anderen (tteé hin gefehlt werde Da der LohnſatzArbeiter angenommen wird, ſo könnte ES ſcheinen, als ſei der
Arbeitgeber nach erfolgter Auszahlung de Lohnes aller weiteren
Verbindlichkeiten enthoben. Man könnte meinen, emn Unrecht lägedann vor, entweder der Lohnherr einen El der Zahlung
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zurückbehalte oder der Tbeiter nicht die vo  ändige Leiſtung ver
II  L, und einzig In dieſen Fällen ſei für die Staatsgewalt ern
gerechter Grund der Dazwiſchenkunft vorhanden, damit nämlich jedem
das Seine zutheil werde ndes dieſe Schluſsfolgerung kann nicht
vollſtändigen Beifall finden; der Gedankengang 1 eine Lücke auf,
indem ein weſentliche hieher gehöriges oment übergangen wird
Es iſt das olgende: beiten El eine Kräfte anſtrengen zur
Beſchaffung des Lebensunterhaltes und zur Beſorgung CL rdiſchen
Bedürfniſſe. „„Iim Schweiße deines Angeſichtes Ollſt du dein rot
verzehren.  1444 (1 Moſ 19.0 Zwei Eigenſchaften wohnen demzufolge
der Arbeit inne: ſie iſt perſönlich, inſofern die bethätigte
und Anſtrengung perſönliches Gut des Arbeitenden iſt; und ſie iſt
nothwendig, weil ſie den Lebensunterhalt einbringen muſs und
eine ſtrenge natürliche die Erhaltung des Daſeins gebietet.
Wenn man die Irbeit lediglich, ſowei ſie erſönli iſt, be
trachtet, wird man nicht in Abrede ſtellen können, daſs * im Be
lieben des Arbeitenden In jeden verringerten Anſatz des Lohnes
einzuwilligen; EL leiſtet eben die Arbeit nach perſönlichem Entſchluſs
und kann ſich auch mit einem geringen ohnée egnügen oder gänzlich
auf denſelben verzichten. Anders aber E ſich die Sache dar, enn
man die andere unzertrennliche Eigenſchaft der lrbeit mit in Er
wägung zie ihre Nothwendigkeit. Die Erhaltung des Lebens
iſt die nothwendigſte Pflicht eines jeden Hat jeder Eeln natürliches
Recht, den Lebensunterhalt finden, o iſt hinwieder der ürftige
hierzu auf die Händearbei nothwendig angewieſen. Wenn alſo auch
immerhin die Vereinbarung zwiſchen Tbeiter und Arbeitgeber, ins
beſondere hinſichtlich des Lohnes, beiderſeitig frei geſchie ſo bleibt
doch eine Forderung der natürlichen Gerechtigkeit beſtehen, die
nämlich, daſs der Lohn nicht etwa ſo niedrig ſei, daſs einem
genügſamen, rechtſchaffenen Arbeiter den Lebensunterhalt nicht ab
Wir leſe ſchwerwiegende Forderung iſt unabhängig von dem freien
en der Vereinbarenden. Geſetzt, der Arbeiter eug ſich QAus remeéer
Noth oder einem ſchlimmeren Zuſtande 3u entgehen, den allzu
harten Bedingungen, die ihm nun einmal vom Arbeitsherrn oder
Unternehmer auferlegt werden, ſo El das Gewalt leiden und die
Gerechtigkeit erhebt einen ſolchen wang Einſpruch.“

Wir glauben zwar einerſeits nicht, daſs der heilige ater mit
dieſen Worten erklären wo  E, In jedem Concreten Einzelfalle läge
eine Verletzung der ausgleichenden Gerechtigkeit or, ſo oft nicht die
ohnhöhe erreicht würde, we den Lebensbedürfniſſen des Arbeiters
entſpricht. Andererſeits lauben wir auch nicht, daß der heilige ater
bei Beſtimmung gerechter Ohnhoöhe die Lebensbedürfniſſe des
einzelnſtehenden Arbeiters berückſichtigt wiſſen wo  Es, als bb die
Forderungen der ausgleichenden Gerechtigkeit nicht weiter gehen
önnten und in wohlgeordneten Verhältniſſen nicht weiter gehen
ſollten. Der heilige Qter ſe weist einer andern Stelle ſeine
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Rundſchreibens auf die des Familienvaters hin, für die
Seinigen Sorge tragen, und auf das natürliche Recht de Menſchen,
eine Familie gründen. Den Lebensunterhalt, den die Arbeit eines
noch rüſtigen Arbeiters zu beſchaffen imſtande ſein muſs, ver⸗
ſtehen wir aher auf berechtigte Weiſe In der Ausdehnung, daſs der⸗
elbe für den Arbeiter ſelbſt und eine noch erwerbsunfähige Familie
durchgängig genügen ſolle Doch eine Forderung der QAus⸗-⸗
gleichenden Gerechtigkeit wird dieſe Lohnhöhe nicht aus der
Natur der Arbeit rein Iin ſich betrachtet, ondern erſt ur die Rückſicht⸗
nahme auf ihre Ociale Bedeutung und durch freien oder geſetzlich
geregelten Vertrag Es ird ein Zeichen ungeſunder Uſtände und
ungenügender Beſorgung des öffentlichen Wohles ſein nüſſen,
der Arbeitslohn durchgängig Unter der angegebenen Höhe bleibt
edoch In Einzelfällen kann ‘S ogar vorkommen, daſs ohne Verletzung
der ausgleichenden Gerechtigkeit der Lohn niedriger geſtellt wird, als die
Lebensbedürfniſſe des Einzelarbeiters ſind kann * 10 doch geſchehen,
da der Fabrikant nur mit Schaden ſein Geſchäft fortſetzt und
gezwungen iſt, entweder die Arbeit einzuſtellen, bezw die Hälfte der
Arbeiter zu verabſchieden, oder ieſelben auf 0 Zeit und olglich
auf halben Lohn arbeiten zu laſſen.

ehrrei iſt diesbezüglich eine Antwort, E Im September
1891 von Rom Tfolgt iſt Wie die atholiſche Zeitſchrift Nouvelle

théologique Bd 2 286 nachträglich mittheilt, —  QL ‘eS
der rzbiſcho von echeln, der ſich den eiligen wandte,

Aufklärung 33  her den Sinn gerade der oben mitgetheilten Stellen
des Rundſchreibens Rerum Val'uUIII 3u Erhalten. Der heilige ater
beauftragte einen hervorragenden Theologen man ſagt den Cardinal
Zigliara amit, auf die vorgelegten Fragen eine motivierte Ant
ort auszuarbeiten. Die Arbeit wurde darauf ohne atum und
Unterſchrift vom Staatsſecretär des heiligen Vaters Unter eigenem
Begleitſchreiben vom 25 September 1891 dem Frageſteller über⸗
mitte Autoritative Entſcheidung des eiligen iſt alſo ah⸗
ichtlich vermieden; doch iſt die Antwort nicht ohne Bedeutung. Wir
geben hier den Ortlau der Fragen und Antworten, mit Auslaſſung
der längeren Begründung, In getreuer Ueberſetzung:

4 v Wird mit dem Ausdruck natürliche Gerechtigkeit
„(der in der obigen Stelle des päpſtlichen Rundſchreibens gebrau
„wird) die ausgleichende Gerechtigkeit gemeint, oder die
„natürliche Billigkeit?“

„Antwort. An ſich genommen, wird die ausgleichende Ge⸗
rechtigkeit gemeint. 7

„2 rage Sündigt der Arbeitgeber, wenn EL einen ohn 30
„der zwar genügt für den Unterhalt des Arbeiters ſe aber Un-
„genügen iſt Ar den Unterhalt der Familie, mag dieſe nun ne
„der Frau viele Kinder oder nicht ſo viele Kinder zählen? Wenn 10,
¹„gegen E Tugend verſündigt ETL ſich alsdann?“

Linzer „Theol.  prakt. Quartalſchrift“ 1893,
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„Antwort. Er ſündigt nicht die Gerechtigkeit, kann aber
„zuweilen wohl ſündigen, entweder die iebe, oder die
„ſittliche Forderung der natürlichen Schicklichkeit.“

＋9 rage Sündigen die Arbeitgeber und in welcher Weiſe,
„wenn ſie ohne Anwendung von Gewalt oder Betrug einen geringeren
„Lohn zahlen, als eS der geleiſteten Arbeit und dem anſtändigen
„Lebensunterhalt entſpricht, aus dem Grunde, weil mehrere Arbeiter
„ſich anbieten, we mit jenem geringen ohne zufrieden ſind und
„freiwillig ihre Zuſtimmung zu demſelben geben?

utwort. An ſich genommen, ſündigen dieſe die aus⸗
gleichende Gerechtigkeit.

Mögen auch Unſere obigen Ausführungen ſich nicht ganz zu
ecken ſcheinen mit der Antwort auf rage 2, ſo glauben wir doch
nicht, daſs ern wirklicher egenſatz beſteht. Wenn die römiſche Antwort
die Forderung der ausgleichenden Gerechtigkeit auf die Lebens
bedürfniſſe des einzelnſtehenden Arbeiters beſchränkt, E ſpri ſie
von derjenigen Gerechtigkeitsforderung, die Qus ſich aus der Arbeit
ſelbſt erwächst, geht nicht ein auf diejenige Forderung, we das
Ociale Wohl und enn geſetzli geregelter Vertrag zur Gerechtigkeits⸗
forderung machen können, welche aber auch nach unſeren Ausführ⸗

noch nicht von ſe vorliegt.
Es olg hieraus für den Arbeitsvertrag und eine Rechts⸗

beſtändigkeit ern Mehrfa EeS  „ Wird der vereinbarte ortsübliche
ohn gezahlt, ſo ſind die rbeitter nicht berechtigt, auf run eines
zu niedrigen Lohnes, der thren Bedürfniſſen nicht entſpräche, die
vertragsmäßige Arbeit verweigern. Dieſe Berechtigung kann nur
dann vorliegen, enn der Vertrag, eil rechtsverletzend, eine Rechts⸗
kräftigkeit verliert. Das iſt aber hier nicht der Fall Seloſt wenn
die Forderungen der natürlichen Billigkeit und der chriſtlichen tebe
wer verletzt würden: ſo würde doch noch nicht da ſtrenge Recht
verletzt; der Vertrag bliebe rechtskräftig. Der Tbetter könnte vor
ſtellig werden, aber ETL könnte nicht durch Vertragsbruch nd echts  2
ruch den Arbeitgeber ur rfüllung einer Pflicht zwingen, welche
auf einem Rechtstitel nicht beruht. Die öffentliche Gewalt iſt
berechtigt und, ſoweit ſie kann, verpflichtet, die Anbahnung ſolcher
Verhältniſſe 3u begünſtigen oder In Angriff nehmen, durch welche
die allgemeine Forderung des öffentlichen Ohls nämlich eine für die
Arbeiterfamilie durchſchnittlich ausreichende ohnhöhe In den Einzel⸗
fällen zur  0 werde; ſie kann und ſoll Unter Umſtänden das
zuu Forderung det Gerechtigkeit machen, was aQAus ſich vielleicht
Forderung der Billigkeit und chriſtlichen Liehe iſt Wenn auch
wegen eines niedrigen Lohnſatzes nicht leicht die Verletzung der Aus
gleichenden Gerechtigkeit als ſicher nachgewieſen werden kann: ſo iſt
eS doch wichtig, als Grundſatz * In das Bewuſstſein Aller zu
bringen, daſs nicht das gegenſeitige Abkommen allein über Gerechtig  —
keit und Ungerechtigkeit entſcheide, ſondern daſs von der einen der
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vertragſchließenden arteien trotz der Zuſtimmung der andern gegen
dieſe dennoch eine Ungerechtigkeit begangen werden kann. Der Grund
davon ieg darin, daſs jene Zuſtimmung mehr eine ſcheinbare als
ahre ſein kann. Sie iſt das, die Zuſtimmung auf äuſchung
oder Irrthum beruht; enn ſie durch den ruck des andern oder
Ur die eigene 0  age hervorgerufen wird; endlich enn die Zu
ſtimmung eine Schmälerung oder Verzichtleiſtung auf ein höheres
Recht in ſich chließt, deſſen Verzicht der Befugnis de Betreffendenntrückt iſt Der allgemeine Grund atz „In dem, was Jemand weißund will, erleidet er kein Unrecht“ iſt lSdann nicht anwendbar. Es

eben das Wiſſen, oder eS 8 der Wille, oder doch der irk
ſame ille

Wenn tu dasjenige, was das päpſtliche Rundſchreiben nachallgemein giltigen Normen peciell vom Arbeitsvertrag ſagt, kEurzzuſammenfaſſen, ſo Nden wir eS als allgemeinen Satz ausgeſprochenDiejenigen vertragsmäßigen Abmachungen oder läſtigenBedingungen und Nebenbeſtimmungen ſind un verbindlich,E In irgend einer Weiſe die Forderungen der
Gerechtigkeit oder des ſonſtigen Sittengeſetzes verſtoßen.Es iſt QAmt noch nicht ausgeſprochen, daſs ein mit ſolchen Fehlernbehafteter Vertrag einfachhin ungiltig oder auch einſeitig lösbar ſeiDieſes rhei eine weitere Unterſuchung.Wird durch jene ungerechten und Unſittlichen Punkte das Weſendes Vertrages berührt, dann iſt dieſer In der That ungiltig oder
einſeitig lösbar Wird jedo das Eſen des Vertrages durch jenePunkte nicht erührt, dann kann aus der Qtur der Sache aufUngiltigkeit oder willkürliche Lösbarkeit nicht rkannt werden, ſondernbloß auf die Hinfälligkeit jener Unverbindlichen Nebenpunkte. Die
Weſenheit des Vertrages wird aber berührt, enn eine
oder Recht verſtoßende eiſtung Vertragsgegenſtand iſt oder
ſie als eine olche Bedingung gelten ſoll, von der die Zuſtimmungdes einen oder de andern Theils abhängt. ſt keines von beiden
der Fall, ſo hleibt der Vertrag QAus ſich mn Kraft, nur die Un-⸗
erlaubten oder Ungerechten nebenſächlichen Auflagen ſind als nibeſtehend anzuſehen. Dasſelbe iſt 3u agen, für die Leiſtungdes einen Theils erne zu niederwertige Gegenleiſtung des anderen
Theils feſtgeſetzt ward; etztere iſt bis zur Grenze der ausgleichendenGerechtigkeit erhöhen. Ob derartige Ergänzungen klagbar, ob
die geforderten mn ſich unſtatthaften Leiſtungen gerichtlich abweisbar
ſind das iſt vor dem bloßen ewiſſen gleichgiltig. Im eWiſſenkönnen erſtere ſofort gefordert, etztere können und müſſen verweigertwerden. Sollte der andere vertragſchließende Thei trotz EinſpruchsUngerechte Beſtimmungen doch aufrechthalten wollen ſo würde
dadurch der Vertrag eitens der Unrecht leidenden Parteiauflösbar werden, nicht ihr, ſondern der Unrecht thuenden fiele der
Vertragsbruch Zur Laſt


